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Referentenentwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes – 

Verfassungstreue ehrenamtlicher Richterinnen und Richter 

Ihr Az.: R B 6 zu 311005#00001 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Kirchner, 

wir bedanken uns seitens der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) für die Übersendung des oben 

bezeichneten Referentenentwurfs und der Möglichkeit, dazu Stellung nehmen zu dürfen. 

Die BRAK begrüßt die ausdrückliche gesetzliche Verankerung der Pflicht der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter zur Verfassungstreue. Niemand darf in das Ehrenamt berufen werden, wenn 

Zweifel daran bestehen, dass die betreffende Person jederzeit für unsere freiheitliche demokratische 

Grundordnung eintritt. 

Ausdrücklich begrüßt wird, dass § 44a Abs. 1 DRiG-E als sog. „Muss-Regelung" ausgestaltet werden 

soll, mit der Konsequenz, dass im Falle einer Berufung einer ehrenamtlichen Richterin bzw. Richters 

trotz bestehender Zweifel an der Verfassungstreue, das jeweils entscheidende Gericht zukünftig 

fehlerhaft besetzt ist. Damit würde bspw. für den Angeklagten die Möglichkeit geschaffen, sich dagegen 

effektiv mit einer Besetzungsrüge und der Revision (§ 338 StPO) zur Wehr zu setzen. 

Eine zwingende Abberufung nach § 44b Abs. 1 DRiG sollte auch dann erfolgen, wenn die 

Voraussetzungen des neuen § 44a Abs. 1 DRiG erst nach der Berufung eintreten. Insofern wird die 

Klarstellung in § 44b Abs. 1 DRiG-E mit den Worten „wann immer“ für sinnvoll erachtet. 

  

mailto:RB6@bmj.bund.de


 

 

Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen seitens der BRAK jederzeit zur Verfügung. Wenden Sie 

sich dazu gern an die zuständige Referentin Frau Fabian (fabian@brak.de). 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Michael Then 

Rechtsanwalt 

(Schatzmeister) 
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